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Sehr geehrter Herr Präsident! 
 
Unter der – so ist zu hoffen – gesicherten Annahme, dass der 
gegenwärtig tagende „Österreich-Konvent“ , ebenso wie der 
„Tirol-Konvent“ in seinen Vorschlägen zur Ablösung der 
gegenwärtigen österreichischen Bundesverfassung auch in 
H inkunft den föderalistischen Staatsaufbau und in dessen 
Verband die Selbständigkeit des Landes Tirol unangetastet 
lässt, richte ich hiemit als österreichischer Staats- und Tiroler 
Landesbürger an den Tiroler Landtag und den ¹Tirol -
Konventª  gemäß Art. 11 des Staatsgrundgesetzes über die 
allgemeinen Rechte der Staatsbürger, RGBl 1867/ 142, und § 77 
der Geschäftsordnung des Tiroler Landtages, LGBl1998/ 110, 
die 
  
 
                                P e t i t i o n , 
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der Tiroler Landtag und der ¹Tirol-Konventª m� gen sich ± 
was immer der ¹Österreich -Konventª  zustande- oder nicht 
zustandebringen mag ± sofort und mit allen Kr� ften daf� r 
einsetzen, dass jedenfalls und vorweg in der ,¹konventisiertenª 
oder schließlich ¹unkonventisiertª bleibenden � sterreichischen 
Bundesverfassung dem Artikel 2 des jetzigen Verfassungstextes 
oder der diesem Artikel wortw� rtlich gleichenden Bestimmung 
des konventisierten Verfassungstextes ein Absatz 3 folgenden 
Inhalts angef� gt wird: 
 
¹Die Republik Österreich bekennt sich zur Wahrung und 
Entfaltung der Selbstbestimmung des vom Land Tirol 
abgetrennten Tiroler Volkes (deutscher und ladinischer 
Sprache)ª. 1 

oder: 
 
¹Die Republik Österreich bekennt sich zur Wahrung und 
Entfaltung der Selbstbestimmung des (der außerhalb der 
österreichischen Staatsgrenzen lebenden) Südtiroler Volkes 
(Südtiroler Volksgruppen deutscher und ladinischer 
Sprache)ª. 2 
  

B e g r � n d u n g: 
 
 
1.1. Einen Vorschlag dieser Art zur Erg� nzung der 
österreichischen Bundesverfassung in Sachen Südtirols 
habe ich bereits zur Zeit der parlamentarischen Verabschiedung 
der � sterreichisch-italienischen Streitbeilegung nach Punkt 13 

                                  
1 Vom ¹Selbstbestimmungsrecht der Völkerª her gesehen ist es terminologisch besser vom ¹abgetrennten Volkª zu 
sprechen, soweit es von seinem (� sterreichischen) Land Tirol abgetrennt ist. Den Klammerausdruck ben� tigt man 
nicht Die Ladiner (in S� dtirol) haben zum ¹Tiroler Volkª geh� rt ± ich verweise dazu auf die Rede des 
Landeshauptmannes Dr. Weingartner in der Sitzung des Tiroler Landtages, Sten. Berichte XII . Periode 2. Tagung 2. 
Sitzung, S. 145 ± und geh� ren weiter dazu.  
2 Diese Variante ist alltagssprachlich klarer. Der Klammerausdruck ist an sich wieder � berfl� ssig (siehe FN 1). Das 
Wort ¹S� dtirolª ist bekanntlich auch in die italienische Sprache: ¹S� dtiroloª eingegangen, es umfasst nicht das 
Trentino. Die Variante folgt der Entschließung des Tiroler Landtages vom 23. 11. 1994 (2.2. dieser Petition). 
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des S� dtirol-Operationskalenders in der � sterreichischen 
Tageszeitung ¹Die Presseª vom 24. August 1992 (¹S� dtirol und 
die � sterreichische Bundesverfassungª ) ver� ffentlicht und 
zugleich Ablichtungen davon u. a. dem Bundespr� sidenten, dem 
Bundesminister f� r ausw� rtige Angelegenheiten und dem 
Landeshauptmann von Tirol � bersandt. Ich lege der 
gegenw� rtigen Petition eine Ablichtung (Beilage 1) dieses nach 
wie vor aktuellen Vorschlages bei, dessen Sinnhaftigkeit auch 
von den eben erw� hnten obersten Staatsorganen nicht in Frage 
gestellt werden konnte, der ihnen aber damals, als Österreich 
noch vor Abschluss der Verhandlungen und vor der 
Volksabstimmung (12. Juni 1994) � ber den EU-Beitritt (1. 
J� nner 1995) stand, als � ffentlicher Diskussionsstoff offenbar 
unerw� nscht erschien. 
 
1.2. Wie dem Vorschlag zu entnehmen ist, geht er von der in der 
Pr�a mbel der Tiroler Landesordnung ex 1989 beschworenen 
¹geistigen und kulturellen Landeseinheitª Tirols unter 
Einschluss des gegenw� rtigen S� dtirols aus und zielt darauf 
ab, sie von Bundes wegen unter verfassungsrechtlichen 
Schutz der gesamten Republik � sterreich nach Innen und 
Auûen zu stellen. Eine neue und erste Bundesverfassung im 
Rahmen der sich mehr und mehr verdichtenden rechtlichen 
Bindungen, denen Österreich zufolge seines Beitritts zur Euro-
p� ischen Union ± bis zu einer schlieûlich die � sterreichische 
Restsouver� nit� t t otal aufsaugenden EU-Verfassung ± ausgesetzt 
bleibt, kann und darf zu diesem historischen Kardinalthema 
� sterreichischer Außenpolitik nicht schweigen, ohne sich der 
Gefahr der Einrede rechtsf� rmlichen Verschweigens dessen 
auszusetzen, was sowohl der Nationalrat, wie der Tiroler Land-
tag der Substanz nach bereits in einfachen Entschließungen 
ausgesprochen haben ± und nun eben aus Anlass einer neuen, 
zeitgem� ßen Verfassungsgebung in Form eines f� r Ver-
fassungss� tze geeigneten Konzentrats der gesamt� sterreichi-
schen Schutzstaatsverpflichtung gegen� ber S� dtirol wegen 



 4 

in den Rang einer bundesverfassungsrechtlichen ¹Staats-
zielbestimmungª erhoben werden muss! Dazu die folgenden 
Erinnerungen . 
 
2.1. Zun� chst zur ¹Tiroler Landeseinheitª:  
Die in der Zweiten � sterreichischen Republik vom Land Tirol i n 
seiner Landesordnung zun� chst t err itorial offen gehaltenen Aus-
sagen � ber die ¹Landeseinheitª (vgl. § 2 Abs 1 des Landesver-
fassungsgesetzes, LGBl 1946/ 1, § 2 Abs 1 der Landesordnung 
1946, § 2 Abs 1 der Landesordnung 1953: (¹.....vorbehaltlich der 
endg� ltigen Festsetzung seiner Grenzen....ª) gingen in drei 
Phasen (9.2.1960, 2.7.1980, 21.9.1988; dar� ber grundlegend 
Pernthaler: ªDie Pr�a mbel zur Tiroler Landesverfassungª in FS-
Kostelecky [1990], 143 ff) in die heutige Pr� ambel zur 
Landesordnung 1989, LGBl 1988/ 61, � ber. Diese Pr� ambel 
sagt in dem hier maûgebenden Belang: 
 
¹Der Landtag hat in Anerkennung des Beitritts des selbst� ndigen Landes Tirol zum 
Bundesstaat � sterreich, in Anerkennung der Bundesverfassung, im Bewuûtsein, 
dass.....die geistige und kulturell e Einheit des ganzen Landes die geistigen, 
politischen und sozialen Grundlagen des Landes Tirol sind, die zu wahren 
und zu sch� tzen oberste Verpflichtung der Gesetzgebung und Verwaltung 
des Landes Tirol sein muû, beschlossen..... ª  
 
2.2. Diese Pr� ambel gr� ndet sich auf die ¹Selbstbe-
stimmung des Landesvolksª (Pernthaler, aaO, 144 ff , auch 
unter Hinweis auf Veiter in FS-Klecatsky [1980], 48 ff) und stellt 
eine ¹Staatszielbestimmungª normativen Gehalts 
(Pernthaler, aaO, 154 ff; vgl. auch VfSlg 7338, 9238, 12.184) 
ªmit hohem  Konkretisierungsbedarfª (Pernthaler, aaO, 154) 
dar. Eine den Gegenstand der vorliegenden Petition aufgreifende 
(im Hinblick auf das knapp bevorstehende Inkraftt reten des EU-
Beitritts) dringlich behandelte Initiative der Landtagsabge-
ordneten Dr. Dill ersberger u.a. vom 11. Mai 1994 (Landtags-
pr� sidium Zl. 84,85/ 1994) f� hrte ± nach anf� nglicher Irr itation ± 
schlieûlich zu der mit groûer Mehrheit angenommenen 



 5 

Entschlieûung des Tiroler Landtages vom 23. November 
1994 (Stenographische Berichte des Tiroler Landtags XII ., 2. 
Tagung, 2. Sitzung, S 19) mit der die Pr�a mbel zur Tiroler 
Landesordnung wie folgt ¹konkretisiertª wurde : 
 
¹In der Pr�a mbel zur Tiroler Landesverfassung 1989 bekennt sich der Tiroler 
Landtag zur geistigen und kulturellen Einheit des ganzen Landes. Der Tiroler 
Landtag stellt dazu fest, dass sich die geistige und kulturelle Einheit damit auf 
Nord-, Ost- und S� dtirol, also auch auf die derzeitige Autonome Provinz 
Bozen bezieht. 
 
Der Tiroler Landtag bekennt sich unter ausdr� cklicher Bezugnahme auf die 
Entschlieûung des Nationalrates vom 5. Juni 1992 (Sten. Prot. XVIII . GP S. 
7856, 542 BlgNr XVI I I . GP) zur Wahrung und Entfaltung des fundamenta-
len und unver� uûerlichen Menschenrechts der Selbstbestimm ung, wie dies 
im jeweiligen Art.1 Abs.1 der Menschenrechtspakte sowie der KSZE-Schluûakte 
von Helsinki zum Ausdruck kommt. 
 
Der Tiroler Landtag geht davon aus, dass die v� lkerrechtliche Schutzfunktion 
� sterreichs in bezug auf S� dtirol in ihrem gesamten Umfang durch den 
EU-Beitritt nicht ber� hrt wird.ª  
 
 
3.1. Der Tiroler Landtag tat gut daran, sich in dieser seiner noch  
vor dem Inkraftt reten des � sterreichischen EU-Beitritts 
gefassten Entschlieûung ausdr� cklich auf die darin zitierte 
Entschlieûung des Nationalrates vom 5. Juni 1992 anl� sslich 
der parlamentarischen Behandlung der � sterreichisch-
italienischen Streitbeilegung zu berufen. Diese Entschlieûung ist 
ein integrierender Bestandteil des � sterreichisch-italienischen 
Streitbeilegungsvorganges; ihr Wortlaut wurde dem 
italienischen Botschafter in Wien mit Verbalnote (Ziffer 2) des 
Bundesministeriums f� r ausw� rtige Angelegenheiten vom 11. 
Juni 1992 (GZ. 605.02.00/ 87-II .2/ 92) bekannt gegeben. Sie 
enth� lt an sich mehr ± worauf noch zur� ckzukommen ist (6.1. 
dieser Petition) ± als die Entschlieûung des Tiroler Landtags 
vom 23. November 1994, jedenfalls ist solcherart ausdr� cklich 
auch die Konvergenz des Bundes (Z. 4 der Nationalrats-
entschlieûung) und d es Landes (Abs. 2 der Landtags-
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entschlieûung) in der zen t r al en  Frage des Selbstbe-
stimmungsrechtes des vom Land Tirol durch den Zwangs-
vertrag von St. Germain ¹abgetrennten (S� d -) Tiroler 
Volksª klargestellt – zentral insofern, als von diesem seinen 
Selbstbestimmungsrecht die italienische Autonomie der 
S� dtiroler und ihr und ihnen gegen� ber die v� lkerrechtli-
che Schutzfunktion � sterreichs wechselseitig abh� ngen. 
 
3.2. Und konvergent sind die beiden in Rede stehenden Ent-
schlieûungen auch h insichtlich der ¹Wahrung und  Entfaltungª 
des S� dtiroler Selbstbestimmungsrechtes, wie es von der vorlie-
genden Petition verlangt wird. Der Absatz 2 der Landtagsent-
schlieûung verwendet diese Wortverbindung ausdr� cklich, was 
die Nationalratsentschlieûung in Z. 4 (¹Wahrungª), Z. 6 
(¹Wahrungª: gegen� ber ¹Aush� hlung der Autonomieª), Z. 10 
(¹Wahrung und Entfaltungª hinsichtlich der deutschsprachigen 
Sprachinseln in der Autonomen Provinz Trient) und Z. 7 
(¹Wahrung und Entfaltungª allgemein) wie folgt anspricht 
 
¹In Anerkennung der Erfahrungen, die im Bereich der Europ� ischen Integration 
sowie des Minderheitenschutzes gewonnen werden konnten und die Wichtigkeit 
des Subsidiarit� tsprinzips auch in staatsrechtlicher Hinsicht best� tigen, wird die 
Bundesregierung ersucht, gegen� ber Italien f� r eine Weiterentwicklung der 
autonomen Gesetzgebungs- und Vollzugsgewalt S� dtirols einzutretenª.  
 
 
3.3. Der inhaltliche Gleichklang der beiden Entschlieûungen 
des Landtages und Nationalrates besteht ± um abermals auf den 
zentralen Punkt zu gelangen ± im gemeinsamen Verst� ndnis des 
Zusammenhanges von ¹Selbstbestimmungª, Autonomie und 
Schutzstaatsfunktion im Sinne modernen internationalen 
Volksgruppenrechtes. 
 
3.4. Ich zitiere aus dem StenProtNR XVIII . GP, S. 7808 � ber 
die Streitbeilegungssitzung des Nationalrates die geradezu 
klassische Sentenz des damals amtierenden � sterreichischen 
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Bundesministers f� r ausw� rtige Angelegenheiten und 
H auptredners Dr. Mock (� VP): 
 
¹F�r � sterreichs S� dt irol-Politik stell t das Autonomiestatut sicher keinen 
Schluûpunkt dar. Auch was das Verh� ltnis zu u nseren S� dtiroler 
Landsleuten betriff t, schlagen wir ein n eues Kapitel auf. Auch n ach der 
Abgabe der Streitbeilegungserkl� rung bleibt � sterr eich n at�r lich die 
Schutzmacht S� dtirols, dessen Selbstbestimm ungsrecht unverzichtbar ist.ª  
 
 
Und von einem anderen prominenten Abgeordneten, 
ehemaligen Bundesminister f� r ausw� rtige Angelegenheiten und 
erfahrenen Berufsdiplomaten Dr. Jankowitsch (SP� , StenProt 
NR S. 7816) wurde schon damals eben diese untrennbare 
Verkn� pfung zwischen der Schutzstaatsfunktion, dem Selbst-
bestimmungsrecht der auûerhalb des Schutzstaates lebenden 
Volksgruppe und der ihr dort zustehenden Autonomie mit 
Recht und � ber die Grenzen � sterreichs und I taliens 
hinweg als zukunftsweisend betrachtet: 
 
¹Wenn � sterreich daher in Zukunft auch seine Funktion als Schutzmacht S� dtirols 
aus� ben wird, eine Funktion, meine Damen und Herren, die durch diese L� sung 
noch mehr Legitimit� t, noch mehr St� rke erh� lt, so vielleicht nicht nur f� r unsere 
eigene Volksgruppe, sondern f�r die Idee des Volksgruppenschutzes 
� berhaupt.ª  
 
 
3.5. Darum geht es im Bem� hen um friedliche, menschenrechts-
gem� ûe Korrekturen von historischer Macht gezogener, heute, 
dazu in der EU, unzeitgem� ûer Staatsgrenzen in der Tat 
weltweit. Ich zitiere hier nur beispielsweise aus � berreicher 
Literatur einen weit � ber die Grenzen Europas hinaus bekannten 
und geachteten wissenschaftlichen Experten des V� lker- und 
Staats-, im besonderen des internationalen Volksgruppenrechtes, 
Otto Kimminich (¹Minderheiten und Selbstbestimmungª in dem 
von Ermacora/ Tretter/ Pelzl herausgegebenen Sammelwerk: 
ªVolksgruppen im Spannungsfeld von Recht und Souver� nit� t in 
Mittel- und Osteuropaª, Wien 1993, S.202): 
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¹Damit ist zugleich der wahre Zusamm enhang zwischen Minderheitenschutz 
und Selbstbestimm ungsrecht der V� lker aufgezeigt....... Vielmehr hat 
Minderheitenschutz ± in moderner Terminologie: Volksgruppenschutz ± nur dort 
eine Chance, wo das Selbstbestimmungsrecht der V� lker vorher bejaht 
worden ist. Die Kritiker des Selbstbestimmungsrechtes der V� lker haben stets 
� bersehen, dass die Aus� bung des Selbstbestimmungsrechts keineswegs immer 
zum Zerreiûen von Vielv� lkerstaaten f� hren muss. Das Selbstbestimm ungsrecht 
ist nichts anderes als das Recht eines Volkes oder einer Volksgruppe, frei 
� ber seine politische Zukunft zu entscheiden. Entscheidet sich ein Volk 
oder eine Volksgruppe f�r den Verbleib in einem Vielv� lkerstaat oder  f� r 
den Eintritt in einen solchen, so ist die Garantie der Volksgruppenrechte die 
selbstverst� ndliche Folge, nicht als Gnadenakt der Staatsnation, sondern als 
unver� uûerliches Recht des betreffenden Volkes beziehungsweise der 
betreffenden Volksgruppe, in voll er Gleichberechtigung mit anderen 
ethn ischen Gruppen auf dem Territorium desjenigen Staates, dem sie 
aufgrund freier Entscheidung angeh� renª.  
 
 
4.1. Osteurop� ische Staaten haben das nach der groûen 
Wende der Jahre 1989/ 90 voll erfasst und sich n icht 
gescheut, ihrer Verantwortung f� r die auûerhalb ihrer Staats-
grenzen lebenden Volksgruppen in ihren neuen demokrati-
schen Staatsverfassungen offen Ausdruck zu verleihen. 
 
4.2. Darunter vor allem Ungarn, Opfergenosse � sterreichs der 
Pariser Vorortevertr� ge von St. Germain und Trianon 1919/ 20. 
In ihrem Artikel 5 Absatz 3 tritt die Ungarische Verfassung ex 
1990 f� r die auûerhalb Ungarns lebenden Ungarn wie folgt ein: 
 
 ¹The Republic of Hungary recognizes its responsibilities toward Hungarians living 
outside the borders of the country and shall assist t hem in fostering their relations 
to Hungary” . 
 
4.3. Oder Artikel 49 der Mazedonischen Verfassung (1991): 
 
¹The Republic cares for the status and rights of those persons belonging to the 
Macedonian people in neighbouring countries, as well as Macedonian ex-patrates, 
assists their cultural development and promotes links with them. The Republic 
cares for the cultural, economic and social rights of the citizens of the Republic 
abroad” . 
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4.4. Oder Artikel 7 der Rum� nischen Verfassung (1991):  
 
¹The State shall support t he strengthening of links with the Romanians living 
abroad and shall act accordingly for the preservation, development and expression 
of their ethnic, cultural, linguistic and religious identity under the observance of the 
legislation of the state of which they are citizensº. 
 
4.5.Oder Artikel 10 Absatz 2 der Kroatischen Verfassung 

(1990, 1997): 
 
¹Parts of the Croatian nation in other states shall be guaranteed special concern 
and protection by the Republic of Croatiaº 
 
4.6. Oder Artikel 12 der Ukrainischen Verfassung (1996): 
 
ªUkraine provides for the satisfaction of national, cultural and linguistic needs of 
Ukrainians residing beyond the borders of the Stateº. 
 
 
5.1. Ein Jahrzehnt nach der Streitbeilegung fand in der Sitzung 
des Nationalrates vom 12. Juni 2002 (StenProtNR XXI. GP, S. 
65 ff) der � sterreichische Weg zu Paketl� sung, Streitbeilegung, 
und � sterreichischer Schutzstaatsfunktion r� ckschauendes 
Einverst� ndnis aller Fraktionen, als die Bundesministerin f� r 
ausw� rtige Angelegenheiten erkl� rt hatte: 
 
¹Ich halte es f� r wichtig, der � ffentlichkeit diese Abl� ufe in Erinnerung zu rufen, 
ebenso die Tatsache, wie intensiv sich das Parlament damals mit dem Thema 
S� dtirol auseinander gesetzt hat. Darin komm t eben vor all em der 
staatspolitische Stell enwert zum Ausdruck, welcher der S� dtirolfrage mit 
guten Grund stets beigemessen worden ist. I ch halte es daher auch f� r 
wichtig, dass der Unterausschuss f� r s� dtirolpolitische Fragen n ach 
Streitbeilegung weiter besteht, wodurch sinn f� llig zum Ausdruck gebracht 
wird, dass die Schutzfunktion � sterreichs f�r S� dtirol auf der Grundlage des 
Pariser Abkomm ens weiterhin gegeben ist und auch auf einem 
parteien� bergreifenden Konsens beruht.ª  
 
 
5.2. Der bisher letzte ¹Bericht der Bundesministerin f� r Aus-
w� rtige Angelegenheiten betreffend S� dtirol-Autonomie-
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entwicklung seit 2000ª vom 13. Juni 2003 an den S� dtirol-
Unterausschuss des Nationalrates h� lt fest: 
 
¹ � sterreich steht in Aus� bung seiner Schutzfunktion f� r die � sterreichische 
Volksgruppe in S� dtirol in st� ndigem Kontakt mit den politischen Vertre-
tern derselben. Dabei betonen die S� dtiroler imm er wieder, wie wichtig es 
f�r S� dtirol gerade in einer f�r die Autonomieentwicklung schwierigen 
Situation ist, sich auf die Schutzmacht � sterreich verlassen zu k� nnen. 
� sterreich l� sst keinen Zweifel daran, dass die Schutzfunktion selbstver-
st� ndlich voll aufrecht ist und bleibt. Dar� ber besteht ein politischer 
Konsens aller im � sterreichischen Nationalrat vertretenen Parteienª.  
 
5.3. Ich verweise auch auf die von besonderer Sach- und 
Problemkunde getragene Abhandlung des Leiters der S� dtirol-
abteilung im Amt der Tiroler Landesregierung, Dr. Robert 
Gismann: ªDie S� dtiroler Autonomie und die � sterreichische 
Schutzfunktion ± Neue Entwicklungen aus � sterreichischer 
Sichtª. Europa Ethnica 2003, S. 10 ff , vor allem aber die hoch-
aktuelle Studie des Leiters des S� dtiroler Volksgruppeninstituts 
Univ.-Prof. Dr. Christoph Pan: ¹Europarecht und S� dtirol-
autonomieª vom 8. J� nner 2004 (Ablichtung Beilage 2) und 
einen an den Europarat ergangenen ¹Kurzkommentar zur 
Stellungnahme des Beratenden Ausschusses des Europarates 
zum Staatsbericht Italiens, betreffend die Sprachzugeh� rigkeits-
erkl� rung in S� dtirolª (Ablichtung Beilage 3). 
Diese Abhandlungen machen auch ± praktisch-politisch gesehen 
± die nach wie vor aus der grunds� tzlichen Divergenz des 
italienischen und d es � sterreichischen Rechtsstandpunktes 
m� glichen Bedrohungen der S� dtiroler Selbstbestimmung in 
Form der Autonomie und damit der Anerkennung der 
� sterreichischen Schutzstaatsfunktion auf Grund des bis heute 
nicht im Bundesgesetzblatt auffindbaren (und heute in seiner 
urspr� nglichen Fassung dorthin auch nicht mehr geh� rigen)  
Pariser Abkommens klar. � ber die bislang nur v� lkerrechtlich ±
gewiss zu Recht ± behauptete, aber � sterreichischerseits bis 
heute innerstaatlich n icht hinreichend verarbeitete Schutz-
staatspotentialit� t vgl. etwa die aufschlussreiche Abhandlung 
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Gerhard Hafners: ªSchutzmachtfunktion und v� lkerrechtliches 
Interventionsverbotª in dem schon erw� hnten Sammelwerk: 
ªVolksgruppen im Spannungsfeld von Recht und Souver� nit� tª , 
S. 125 ff .  
 
6.1. Die Streitbeilegungsentschlieûung des Nationalrates vom 
5.Juni 1992 ± die innerstaatlich geschriebene Quelle dessen, was 
nun nach dieser Petition in � sterreichischen Bundesver-
fassungsrang erhoben werden soll ± ist nicht nur mit v� lker- 
und verfassungsrechtlicher, sondern auch europarechtlicher 
Umsicht formuliert. In den Ziffern 8 und 9 der Streitbeilegungs-
entschlieûung heiût es vorw� rtsblickend auf den Eintritt in 
die Europ� ische Union: 
 
 
¹8. Der Nationalrat ist � berzeugt, dass die Beendigung des Streites vor den 
Vereinten Nationen � ber die Rechte der � sterreichischen Volksgruppe in Italien im 
europ� ischen Geist einen wichtigen Beitrag zur kulturell en, wirtschaftlichen 
und sozialpolitischen Zusamm enarbeit der beiden Landesteile Nord- und 
S� dtirol bildet.ª 
 
¹9. Das Ziel der Europ� ischen Union und des im Maastrichter Vertrag zum 
Ausdruck kommenden Subsidiarit� tsprinzips der Einrichtung und St� rkung von 
Regionen verdient die Unterst� tzung der gesamten Bundesregierung. Im Sinne 
dieses europ� ischen Regionalismus wird die Bundesregierung ersucht, die 
Tiroler Landeseinheit mit dem Ziele eines gemeinsamen Kultur-, Sozial- und 
Wirtschaftsraumes durch alle geeigneten Maûnahmen auf dem Gebiet von 
Bildung, Ausbildung, Berufsausbildung, Wissenschaft, Kulturf� rderung im Geiste 
der europ� ischen Einigung zu unterst� tzen.ª 

6.2. Das in Ziffer 9 der Streitbeilegungsentschlieûung des 
Nationalrates angeschnittene Thema: ¹Europ� ischer 
Regionalismus und Tiroler Landeseinheitª war bei der 
Streitbeilegung an sich kein n eues politisches Motto mehr. 
Dieses Motto hatte ± unter Berufung auf eigens transnational ± 
alpenregional adaptierte Bestrebungen des Europarates ± im Juni 
1992 schon seit langem (1969) zahlreiche off izielle und 
inoff izielle Aktionen mit und ohne Politikern, Tagungen, 
Konferenzen, Symposien, wissenschaftlicher popul� rer, 
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kultureller, wirtschaftlicher, sportlicher Art durchlaufen, war in 
Alltagsbegegnungen von Menschen dies- und jenseits des 
Brenners er� rtert und in seinen m� glichen und tats� chlichen 
Folgerungen in vielen B� chern, Vortr� gen, Reden, Gutachten, 
Medien propagiert worden.3 
In einer neuen rechtlichen Qualit� t durfte aber die bisherige 
Regionalpolitik des Europarates und der Europ� ischen Gemein-
schaften dem vor dem EU-Beitritt stehenden Nationalrat das in 
der Streitbeilegungesentschlieûung genannte ¹Ziel der 
Europ� ischen Union und des im Maastrichter Vertrag zum 
Ausdruck komm ende Subsidiarit� tsprinzips der 
Einrichtung und St� rkung von Regionenª (Ziffer 9) erschei-
nen. Der Maastrichter Vertrag (1992/ 93) war f� r die Entwick-
lung der EU im ganzen fundamental, er ist es auch im 
besonderen f� r das innere Gewaltenteilungssystem der 
Union. Staatsgrenzen � berschreitende ¹Europ� ische Regionenª 
erfordern deren Konstituierung nicht nur in Reden, Absichts-
erkl� rungen, Studien etc, sondern durch Rechtsakte. 
 
6.3. Gewiss war man sich im ¹ganzen Landª Tirol der Chance 
einer Verdichtung der ¹Landeseinheitª und der damit gestellten 
Aufgabe einer r echtlichen Institutionalisierung durch Schaffung 
einer ¹Europaregion Tirolª bewusst. Ich brauche insofern nur 
auf das Buch: ¹Rechtliche Voraussetzungen und Schranken der 
Institutionalisierung ± Europaregion Tirol ± Euregio Tirolo. Le 
basi giuridiche ed i li miti della sua istituzionalizzazione ± 
Expertengespr� ch (Giornata di studio Europ� ische Akademie 
Bozen/ Accademia Europea Bolzano 22. 11. 1996º, herausge-
geben von Peter Pernthaler/ Sergio Ortino und verlegt von der 
Autonomen Region Trentino±S� dtirol ± Regione Autonoma 
Trentino±Alto Adigeº. Im Vorwort heiût es:  
 

                                  
3 Vgl nur Klecatsky/ Lutz: ¹Chronik einer transnationalen europ� ischen Alpenregionª in FS- Guy Heraud (1989) S. 
202 ff, mit vielen weiteren Hinweisen (ab 1969), an Rechtspersonen die ¹Euregio Alpinaª (1973 ± 1987), ¹Europa 
Union Tirolª (ab 1977). 
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¹Am 22. November 1996 veranstaltete der Fachbereich ‚Ethnische Minderheiten 
und regionale Autonomien’ der Europ� ischen Akademie Bozen ein 
Expertengespr� ch zum Thema ¹Rechtliche Voraussetzungen und Schranken 
einer Institutionalisierung der Europaregion Tirolª . Das Gespr� ch wurde von 
Prof. Pernthaler und Prof. Ortino geleitet und von der Autonomen Region 
Trentino-S� dtirol unterst� tzt. 
Im Mittelpunkt stand die Diskussion � ber den von Prof. Toniatt i verfaûten und 
vom ¹Runden Tischª der beteiligten Regionen beschlossenen Entwur f eines 
Statuts f� r eine ‚Europaregion Tirol’ und die dazu vom Verfassungsdienst des 
� sterreichischen Bundeskanzleramtes sowie vom V� lkerrechtsb� ro des 
Auûenministeriums ge� uûerten rechtlichen Bedenken.ª 
 
6.4. Der Petent hat an dem unter 6.3. bezeichneten Bozener 
Expertengespr� ch teilgenommen und die dort von Vertretern 
� sterreichischer Zentralstellen gegen Toniattis Statutenentwurf 
erhobenen v� lker--und verfassungsrechtlichen Bedenken 
unbegr� ndet gefunden (aaO S. 117, 118).4 Damals lag auch 
schon das vom Europarat zur Behebung innerstaatlicher 
rechtlicher Schwierigkeiten erarbeitete ¹Zusatzprotokoll zum 
Europ� ischen Rahmenabkommen � ber die grenz� ber-
schreitende Zusammenarbeitª  zur Unterzeichnung auf ( vgl. 
Pernthaler/ Ortino,aaO,S. 269 ff). Der Beitritt zu diesem 
gesetz� ndernden Staatsvertrag  wurde inzwischen vom 
� sterreichischen Nationalrat in seiner Sitzung vom 23.Oktober 
2003 mit Zustimmung des Bundesrates vom 6.November 20035 
genehmigt. Ausdr� cklich heiût es in den Erl� uterungen zur 
Regierungsvorlage:6 
¹Anlass f� r die Ausarbeitung des Zusatzprotokolls war eine Studie des 
Generalsekretariats des Europarates, die aufgezeigt hat, dass das H aupthindernis 
f� r die wirksame Anwendung des Rahmen� bereinkommens die fehlende 
Rechtsg� ltigkeit der von den � rtlichen und regionalen Beh� rden getroffenen 
Maûnahmen in ihren jeweiligen Staaten ist. Dementsprechend beschloss das 
Ministerkomitee, ein Zusatzprotokoll erarbeiten zu lassen, um die 
grenz� berschreitende Zusammenarbeit, die seit dem Fall des Eisernen Vorhanges 
wesentlich an Bedeutung gewonnen hat, durch Beseitigung einiger rechtlicher 
H indernisse f� r grenz� berschreitende Vorhaben zu st� rkenª.  

                                  
4 Seite 119 ist eine im ganzen missverst� ndliche Protokollierung. 
5 StenProtNR XXII . GP 35. Sitzung, S. 95 ff, BlgNR 226; StenProtBR 702. Sitzung, BlgBR 6878. 
6 129 BlgNR XXII . GP S. 1. 
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Und ausdr� cklich merkt das Vorblatt zu der Regierungsvorlage 
an, dass die in dem Zusatzprotokoll vorgesehenen Regelungen in 
keinem Widerspruch zum Recht der Europ� ischen Union 
stehen. 
 
6.5. Der Petent braucht sich gegenw� rtig nicht  auf N� heres zur 
Frage der Bildung einer ¹Europaregion Tirolª einzulassen,7 
unterstreicht aber nachdr� cklich dass auch diese, einer offenen 
Verdichtung der Tiroler ¹Landeseinheitª  dienende Zielsetzung 
durch eine verfassungsrechtliche Staatszielbestimmung der in 
dieser Petition vorgeschlagenen Art ± politisch und rechtlich ± 
eine erhebliche F� rderung erf� hrt.  
 
7.1. Somit dr� ngt vom Positiven und vom Negativen h er 
alles zur Aufnahme einer Staatszielbestimmung der vorge-
schlagenen Art in die alte oder neue Bundesverfassung. 
Vom Positiven h er: das staatspolitische Gewicht der in die 
Zukunft weisenden Grundmaxime jahrzehntelanger 
� sterreichischer Auûenpolitik: die ¹ Landes- und Bundes-
einheitª, vom Negativen h er: die von Auûen kommenden 
Beschr� nkungen und m� glichen Bedrohungen dieser 
historischen ¹ geistigen und kulturellenª Einheit,  denen 
zumindest eine die � sterreichischen Identit� ts- und 
Rechtsvorstellungen deutlich bekundende Bundesver-
fassungsnorm entgegengesetzt werden muss. 
 
7.2. Entschlieûungen und Pr�a mbeln haben gewiss ihren 
Sinn , aber h� heren rechtlichen und p olitischen Wert haben 
eben Verfassungsnormen der hier vorgeschlagen Art – ge-
wiss nicht der verfassungsrechtliche Krimskram, durch den 
die � sterreichische Bundesverfassung – nun endlich poli-
tisch eingestandenermaûen – zu dem Ruinenfeld gemacht 

                                  
7 Ohne Begr� ndung ist ± das sei schon jetzt angemerkt ± die am 28. 2. 2001 abgegebene Erkl� rung der 
Bundesregierung nach Art 8 Abs 1 des Zusatzprotokolls, die Republik � sterreich werde nur Art 4 und nicht Art 5 
(� ffentlichrechtlicher Charakter der grenz� berschreitenden Einrichtung) anwenden. 
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wurde, das jetzt von einem ¹� sterreich -Konventª mit 
Unterst� tzung durch den ¹Tirol -Konventª, k� nftiges 
Europaverfassungsrecht ± oder auch n ur mehr oder minder 
rechtlich gebundene Praktiken der Unionspartner - vor-
ausschauend, saniert werden soll. Dass bei diesem f� r sich 
± schon kalendarisch ± riskanten Vorhaben einem Tiroler 
Landtag und einem ¹Tirol -Konventª der Schutz der ¹Lan -
deseinheitª  H auptsorge ist, darf vorausgesetzt werden. 
 
7.3. Um dieser ureigensten Sorge will en, sollten der ¹Tiro-
ler Landtagª und d er ¹Tirol -Konventª in erster Linie auch 
nicht das Gelingen oder ein sich dahinschleppendes Miss-
lingen der Pl� ne des ¹� sterreich -Konventsª abwarten, 
sondern sich f� r eine sofortige Bundesverfassungsaktion 
zugunsten der wohlverstandenen ¹Landes- und Bundes-
einheitª  einsetzen, bevor auch n och der seit Jahrzehnten 
existierende politische � sterreich-Konsens hinsichtlich 
S� dtirols in dem schon programmierten Pro und Kontra, 
dem Drunter und Dr� ber der derzeit noch unbekannten, 
aber jedenfalls erst volksabstimm ungsreif zu machenden 
¹Verfassungsentsorgungspl� neª des ¹� sterreich -
Konventsª endg� ltig erodiert wird. Denn zu der hier vorge-
schlagenen T at  des Schutzes der Tiroler Landes- und 
Bundeseinheit bedarf der Bundesverfassungsgesetzgeber 
weder weiterer Diskussionen n och einer Volksab-
stimmung!  
 

H ans R. Klecatsky 

 
3 Beilagen (werden der elektronischen   
Petition in Schriftform nachgereicht) 
1. ¹Die Presseª v. 24. 8. 1992,  
2. Studie Dris. Pan v. 8. 1. 2004  
3. ¹Kurzkommentar v. Dr. Pan/  

Dr. Pfeil v. 15. 10. 2001 


